
 

EIDGENÖSSISCHE VOLKSINITIATIVE                                                          
Im Bundesblatt veröffentlicht am 11. Oktober 2011.  

 

 

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der 
Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren: 

 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 80 Abs. 4 (neu) 
4Wolf, Bär und Luchs zählen zu den streng geschützten Tierarten. 

 

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen 
Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. 
Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine 
Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches. 

 
Kanton  Postleitzahl  Politische Gemeinde  

   
 
Nr. Name Vorname Geburtsdatum Wohnadresse Eigenhändige Kontrolle 
 (handschriftlich und möglichst in Blockschrift!) (Tag/Monat/Jahr) (Strasse und Hausnummer) Unterschrift (leer lassen) 

1       
2       
3       

Ablauf der Sammelfrist: 11. April 2013 
 
 
Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende .... (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der 
Volksinitiative in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde 
ausüben. 
 
 Amtsstempel: Die zur Bescheinigung zuständige 
    Amtsperson (eigenhändige Unter- 
    schrift und amtliche Eigenschaft): 
 
Ort: .............................. 

    
..................................................... 

 
Datum: .............................. 

    
..................................................... 

 
 
Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit 
seiner stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen: Jürg Kägi, Südstrasse 7, 8157 Dielsdorf; Christian Müller, Nüburg 1, 8840 Einsiedeln; 
Bruno Stegmann, Vordere Gasse 7, 7204 Untervaz; Christina Steiner, Haslenstrasse 7, 8832 Wilen bei Wollerau; Thomas Walser, 
Längimoosstrasse 15, 8309 Nürensdorf; Ursula Walser, Traubenstrasse 6, 9552 Bronschhofen; Markus Weber, Feldstrasse 8, 5737 
Menziken. 

Die Liste ist vollständig oder teilweise ausgefüllt zurückzusenden bis spätestens 15. März 2013 an das Initiativkomitee:  
Thomas Walser, Längimoosstrasse 15, 8309 Nürensdorf, das für die Stimmrechtsbescheinigung besorgt sein wird. 
Weitere Unterschriftenlisten können bestellt werden unter  www.wolfbaerluchs.ch 

 
Wolf, Bär & Luchs  

 


